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Elztal-Kurier

Amtliche Nachrichten
Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.
Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Hollergasse 14, 74722 Buchen 
Ansprechpartner:
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551

Tägliche Öffnungszeiten –
 um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus
Die aktuelle Corona-Verordnung reagiert auf den enormen lan-
desweiten Anstieg der Neuinfizierten und zielt wesentlich auf die 
Einhaltung der Grundregeln Abstandhalten, Mund-Nasen-Bede-
ckungen zu tragen und reduziertes und kontrolliertes Zusammen-
kommen ab. Nachfolgend finden Sie Hinweise zu den einzelnen Be-
reich des öffentlichen Lebens in Elztal (Stand 19. 10. 2020):

Publikumsverkehr Rathaus
Das Rathaus bleibt weiterhin für den unangemeldeten Zutritt ge-
schlossen. Die telefonische Erreichbarkeit für die ganze Verwal-
tung einschließlich des Bürgerbüros besteht aber zu den regulären 
Dienstzeiten.
Für alle Anliegen ist es erforderlich, dass Sie sich telefonisch zu den 
üblichen Dienstzeiten an den jeweiligen Sachbearbeiter oder zentral 
an 06261/8903-0 wenden oder sich per Mail an info@elztal.de mit 
uns in Verbindung setzen. Primär werden wir versuchen, Ihre An-
liegen per Mail oder schriftlich zu bearbeiten. Andernfalls wird mit 
Ihnen ein individueller Termin für Ihr Anliegen vereinbart.
Für Präsenztermine gelten für den Publikumsverkehr folgende Ein-
schränkungen:
• �Besucher können das Rathaus nur einzeln nach vorheriger Ter-

minvereinbarung mit den Beschäftigten betreten.
• �Beim Betreten müssen alle Besucher Name, Anschrift und Zeit-

punkt des Besuchs angeben und eine Selbsteinschätzung zum 
Kontakt zu Erkrankten und ihren Gesundheitszustand abgeben.

• �Alle Besucher müssen für die Dauer des Aufenthalts eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen.

• �Der gleichzeitige Aufenthalt von Besuchern im Rathaus wird auf 
eine maximale Zahl beschränkt.

• �Sollte in einzelnen Büroräumen der erforderliche Mindestabstand 
nicht eingehalten werden können, wird das Gespräch in eine pas-
sende Räumlichkeit verlegt.

Mit den weiterhin geltenden Beschränkungen kommen wir dem In-
fektionsschutz nach und können den adäquaten Arbeitsschutz für 
unsere Beschäftigten gewährleisten.
Die Kontaktdaten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 
Sie auf unserer Homepage.
Standesamtliche Trauungen
Standesamtliche Trauungen sind unter Einhaltung von Personenbe-
grenzungen möglich. Die Trauungen finden ausschließlich im Was-
serschloss Dallau statt. Hierzu sind aufgrund der räumlichen Situa-
tion neben dem Standesbeamten das Brautpaar selbst sowie weitere 
10 Gäste zugelassen.
Auch auf dem Schlossplatz oder andernorts gelten die allgemeinen 
Regelungen der Corona-Verordnung. Demnach sind nur Ansamm-
lungen von bis zu 10 Personen gestattet.
Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen
Trauerfeiern bei Beerdigungen und Beisetzungen können weiter nur 
direkt am Grab durchgeführt werden. Die Leichenhallen bleiben 
weiterhin gesperrt. Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Toten-
gebete unter freiem Himmel sind mit Blick auf die Teilnehmerzahl 
entsprechend der Höchstgrenze mit maximal 100 Personen mög-
lich. Ebenso ist ein entsprechendes Hygienekonzept zu erstellen. Wo 
immer möglich, ist der im öffentlichen Raum geltende Mindestab-
stand von 1,5 Metern von Person zu Person einzuhalten, andern-
falls ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben; 
ausgenommen sind Personen, die in häuslicher Gemeinschaft mit-
einander leben. Es gilt ein generelles Zutritts- und Teilnahmeverbot 
für Personen nach § 7 CoronaVO - insbesondere bei Kontakt zu In-
fizierten und bei Krankheitssymptomen.
Über eine mögliche Öffnung der Leichenhallen und damit verbun-
dene Auflagen wird die Bevölkerung zuvor im Amtsblatt informiert.
Einreise bzw. Rückkehr aus dem Ausland
Hier gilt die vom Sozialministerium erlassene Verordnung zur Ein-
reise bzw. zur Rückkehr aus dem Ausland (Corona-Verordnung 
Einreise-Quarantäne). Personen, die auf dem Land-, See- oder Luft-
weg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreisen und sich 
zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich un-
verzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häus-
lichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort abzusondern und sich testen zu lassen.
Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeit-
punkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöh-
tes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundes-

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
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ministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird auf einer 
Liste der Robert-Koch-Instituts veröffentlicht.
In den konkreten Fällen sind diese Personen dazu verpflichtet, sich 
unverzüglich bei der Ortspolizeibehörde, also hier der Gemein-
de Elztal, per Telefon 06261/89030 bzw. E-Mail (info@Elztal.de) zu 
melden. Für die Zeit der Absonderung unterliegen diese Personen 
der Beobachtung durch die Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß gegen 
diese Verordnung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Auch über 
mögliche Ausnahmen von dieser Pflicht (z.B. für Berufskraftfahrer) 
informiert die o.g. Verordnung.
Ansammlungen, Veranstaltungen sowie Pflicht zum Tragen 
von Mund-Nasen-Bedeckungen
In diesen Bereichen ergeben sich aktuell täglich Veränderungen, so 
dass wir zum Redaktionsschluss vom Ausdruck geltender Regelun-
gen abgesehen haben.
Bitte halten Sie sich aufgrund der dynamischen Entwicklung mit der 
Tagespresse, auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg 
www.baden-wuerttemberg.de oder auf www.elztal.de auf dem Lau-
fenden.

Veranstaltungen 2021
Auch wenn Corona bedingt einige Veranstaltungen im kommen-
den Jahr vielleicht nicht stattfinden können oder nur unter besonde-
ren Bedingungen, so können alle Vereine, Organisationen, Kirchen, 
Parteien und sonstige Veranstalter uns ihre bisher geplanten Termi-
ne für das Jahr 2021 mitteilen. Diese können Sie uns per Mail unter 
sandra.roder@elztal.de oder schriftlich bis zum 30. November 2020 
zukommen lassen.
Damit wir die Termine auf der Homepage und im Elztal-Kurier be-
kannt geben können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich:
• Titel der Veranstaltung
• Tag, Datum
• Uhrzeit / oder Zeitraum
• Veranstalter
• Veranstaltungsort
• Kategorie: z.B. Feste
Geben Sie uns bitte auch rechtzeitig Bescheid, wenn eine aufgeführ-
te Veranstaltung nicht stattfinden sollte. Wir hoffen es liegt in Ihrem 
Interesse, dass die Veranstaltungstermine immer auf einem aktuel-
len Stand gehalten werden und benötigen deshalb hier Ihre Mithilfe. 
Achtung! Die Meldung für den Veranstaltungskalender entbindet 
nicht von Anträgen und Gestattungen.

Niederschlagswassergebühr
Anzeigepflichten des Grundstückseigentümers
Die im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
durch die Luftbildaufnahmen und das Erhebungsverfahren ermit-
telten Flächen im Gemeindegebiet unterliegen ständigen Verän-
derungen. Auch bei den versiegelten Flächen kann es durch Neu-
bauten, Hofpflasterungen, Entsiegelungen, Zisterneneinbau etc. zu 
Änderungen kommen.
Veränderungen bei den versiegelten Flächen, sowie erstmals ver-
siegelte Grundstücke (Neubauten) sind innerhalb eines Monats 
der Gemeindeverwaltung zu melden.
Vorsätzliche oder leichtfertige Verstöße gegen die Anzeigepflichten 
stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahn-
det werden können.
Die Gemeindeverwaltung bittet deshalb um Beachtung dieser Vor-
schriften, die nachfolgend auszugsweise aufgeführt sind. 

§ 45 Anzeigepflicht
(3) �Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des 

Grundstücks an die Abwasserbeseitigung, hat der Gebühren-
schuldner die Lage und Größe der Grundstücksflächen, von 
denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranla-
gen zugeführt wird (§ 39 a Abs. 1) der Gemeinde in prüffähi-
ger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen 
Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berech-
nungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der 
Gemeinde geschätzt.

(4) �Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 
1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öffent-
lichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen 
sind unter Angabe der in § 39 a Abs. 2 aufgeführten Versiege-
lungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendi-

gen Maße rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anfor-
derung einen Anzeigevordruck zur Verfügung.

(5) �Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grund-
stücks um mehr als 10 m², ist die Änderung innerhalb eines Mo-
nats der Gemeinde anzuzeigen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 06261/890313 zur 
Verfügung.

Abteilung Dallau
Am 7. 11. 2020 um 18.00 Uhr findet im Dorfgemeinschaftsraum un-
sere außerordentliche Hauptversammlung statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Wahl des Abteilungskommandanten
3. Wahl des stv. Abteilungskommandanten
4. Sonstiges
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln und die Maskenpflicht.
Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Die nächsten Übungstermine:	
– Mo., 2. 11. 2020
– Fr., 13. 11. 2020 – Termin wurde geändert.
Bitte mit Voranmeldung bei der Abteilungsführung.

Abteilung Rittersbach
Schrottsammlung in Rittersbach
Die Jugendfeuerwehr Rittersbach führt  am  Samstag, den 24. 
10. 2020, eine Schrottsammlung durch. Leider kann keine Stra-
ßensammlung angeboten werden. Daher bitten wir Sie ihren 
Schrott  zwischen 9.30 Uhr und 15.00 Uhr am Sportplatz anzulie-
fern. Beim Entladen sind wir gerne behilflich. Sollten Sie bei größe-
ren Mengen oder dem Transport Unterstützung benötigen, können 
Sie unter 0175/7265839  o. 0160/4440164  o. 0160/2502723  (Abho-
lung Muckental) mit uns eine Abholung vereinbaren.
Natürlich kann auch gerne Schrott aus unseren Nachbarorten ange-
liefert werden bzw. eine Abholung mit uns vereinbart werden.  
Wir bitten zu beachten, dass alle Betriebsstoffe (z.B. Öl) abgelassen 
sein müssen und keine Elektrogeräte entgegengenommen werden 
können.
Wir bitten Sie den Mindestabstand von 1,5 m bzw. die Masken-
pflicht, sollte dieser nicht möglich sein, einzuhalten.
Die Jugendfeuerwehr Rittersbach bedankt sich bereits im Voraus für 
Ihre Unterstützung.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Erinnern und Versöhnung – auch in der Coronakrise 
Das Engagement für Frieden und Völkerverständigung darf auch in 
Zeiten von Corona nicht vernachlässigt werden. 
Die beiden Weltkriege haben schmerzlich bewiesen, dass ohne Er-
innerung, ohne das Lernen aus der Geschichte keine Versöhnung 
und damit auch kein dauerhafter Frieden möglich ist. Versöhnung 
ist eine Voraussetzung für Frieden. So wurde es zur Aufgabe des 
Volksbundes, nicht nur die Toten der Weltkriege zu suchen und 
würdig zu bestatten, sondern sich für die Versöhnung über den Grä-
bern, für Verständigung zwischen den Völkern und für den Frieden 
zu engagieren. 
Auch heute noch sucht der Volksbund nach Kriegstoten und pflegt 
deren Gräber im Ausland. 
Da in den Ortsteilen, außer in Auerbach, dieses Jahr keine Stra-
ßensammlung stattfindet, bittet der Volksbund um Spenden per 
Überweisung.
Bitte helfen und unterstützen Sie uns bei unserer so wichtigen 
Arbeit „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spende auf das Konto der 
Baden-Württembergischen Bank in Karlsruhe, IBAN: DE34 6005 
0101 0001 0099 90, BIC: SOLADEST600. 

Das Landwirtschaftsamt bietet an:
Direktvermarktung über Verkaufsautomaten
Informationen rund um Hygiene und Warenkennzeichnung 
Das Landratsamt, Fachdienst Landwirtschaft, bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Fachdienst Veterinärwesen einen Vortrag zum The-
ma „Hygiene und Warenkennzeichnung in Verkaufsautomaten“ an

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.baden-wuerttemberg.de
http://www.elztal.de
mailto:sandra.roder@elztal.de
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Elztal/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://0
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Elztal/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://0
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Elztal/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://0
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Elztal/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://1
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Die Vermarktung der Produkte über einen Verkaufsautomaten ist 
für landwirtschaftliche Betriebe zunehmend eine Alternative zum 
Hofladen. Auch in Ortschaften werden Verkaufsautomaten als Er-
satz von Tante-Emma-Läden immer beliebter.
Was dabei aus hygienischer Sicht und bei der Warenkennzeichnung 
beachtet werden muss, erklären Herr Bernd Leis (Lebensmittelkon-
trolleur) und Frau Dr. Stephanie Schlieper (Amtstierärztin) vom 
Veterinäramt.
Außerdem gibt Herr Säuerle vom LEADER Regionalentwicklung 
Neckartal-Odenwald aktiv e.V. Informationen zu möglichen För-
dermöglichkeiten bei der Anschaffung eines Automaten geben.
Die Veranstaltung findet am Montag, den 30. November 2020, von 
15.00–16.30 Uhr im Hugo-Geisert-Saal in Buchen statt. Anmel-
dungen bis 25. November 2020 telefonisch unter: 06281-5212-1600 
oder per Email an ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de

Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Maria, Elztal-Dal-
lau, Kirchenstr. 7, Tel.Nr. 06261/8465389, Mail-Adresse bue-
cherei.dallau@kath-elf.de 
Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Jahr ist es unserer Bücherei leider (coronabedingt) nicht 
möglich, eine Buchausstellung vor Ort durchzuführen. 
Viele Neuerscheinungen warten aber darauf, von Ihnen entdeckt zu 
werden. Machen Sie sich selbst oder auch Freunden und Familie ein 
Geschenk mit Büchern und anderen Medien! 
Blättern Sie im Buchspiegel (in unserer Bücherei erhältlich) und be-
stellen Sie bei uns Ihre Bücher, Kalender, DVD`s u.ä. – zum Nutzen 
der Bücherei und unserer Leser, 
Sie können aber auch gerne die diesjährige Weihnachtsausstellung 
online besuchen. Unter www.borromedien.de/Weihnachten fin-
den Sie alle Medien der diesjährigen Weihnachtsausstellung. Auch 
alle Artikel des Buchspiegels und viele mehr können Sie beim Stö-
bern auf www.borromedien.de entdecken und bestellen. Wenn Sie 
bei Ihrer Online-Bestellung am Ende des Bestellvorgangs unsere 
Kundennummer 140089 eintragen, unterstützen Sie damit unsere 
Büchereiarbeit – Wir übernehmen aber gerne für Sie die Bestel-
lungen. Wir freuen uns, wenn Sie diese Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit nutzen und freuen uns schon heute auf die nächste Aus-
stellung, bei der wir Ihnen wieder vor Ort eine Medienausstellung 
präsentieren können.                                                  Ihr Büchereiteam 
Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag: 17.00–18.30 Uhr 	 Freitag: 16.00–17.30 Uhr

Standesamtliche Nachrichten
80. Geburtstag	 Ehler Gottfried, Dallau	 * 25. 10. 1940
85. Geburtstag	 Nies Wilfried, Neckarburken	 * 26. 10. 1935

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Schulnachrichten
Der Fachdienst Landwirtschaft bietet in Kooperation mit der 
Sarah-Wiener Stiftung eine Fortbildung für pädagogische Fach- 
und Lehrkräfte aus Kitas, Grundschulen und außerschulischen 
Lernorten an.
Die deutschlandweite Initiative Ich kann kochen! qualifiziert seit 
2016 pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Grundschulen 
und außerschulischen Lernorten in der praktischen Ernährungsbil-
dung. Initiatorinnen sind die Sarah Wiener Stiftung und die BAR-
MER. 
Die langjährig erprobten und kostenfreien Ich kann kochen!-Fort-
bildungen gibt es nun als digitales Angebot. Die Teilnehmenden 
können sich zeitlich flexibel und von zuhause oder ihrem Büro aus 
weiterbilden. Geleitet werden die Online-Fortbildungen von erfah-
renen Ich kann kochen!-TrainerInnen. 
In einer Mischung aus Webinaren und interaktiven Selbstlernmo-
dulen erhalten die Teilnehmenden relevantes Fachwissen sowie 
Praxisanregungen. Das Besondere: Es wird auch in den digitalen 
Fortbildungen gekocht, verköstigt und genossen.  Das Start-Webi-
nar findet am 12. 11. 2020 von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, das Abschluss-
Webinar am 19. 11. von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt. Zwischen beiden 
Webinaren findet die begleitete Selbstlernphase statt (insgesamt 5 
Stunden bei freier Zeiteinteilung) und es gibt die Möglichkeit einer 
optionalen Sprechstunde
Die Online-Einstiegsfortbildung zeigt wichtige Grundlagen prak-
tischer Ernährungsbildung. Die TrainerInnen geben Hintergrund-

wissen an die Hand, wie die Entwicklung des Ernährungs- und Ess-
verhaltens von Kindern begleitet werden kann und wie pädagogisch 
begleitete Kochangebote sicher und hygienisch in den Einrichtun-
gen umgesetzt werden können.  
Durch den erfolgreichen Abschluss der Einstiegsfortbildung quali-
fizieren sich die Teilnehmenden zu GenussbotschafterInnen. Nach 
einigen Monaten Praxiserfahrung können sie an einem konsekuti-
ven Angebot, den Ich kann kochen! – Aufbaufortbildungen, teilneh-
men.  
Die Fortbildungen werden ergänzt durch Bildungsmaterialien 
mit vielen Ideen und Hilfestellungen, Rezepten sowie interaktiven 
Selbstlernmodulen. Diese stehen im Online-Portal der Initiative 
dauerhaft zur Verfügung und sind ebenfalls kostenfrei. 
Die Teilnahme an den Fortbildungen können sich die Fachkräfte auf 
dem Weg zum BeKi-Zertifikat anrechnen lassen.
Anmeldung bis 28. 10. 2020 beim Fachdienst Landwirtschaft un-
ter ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de 

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach
74834 Elztal-Dallau, Kirchenstr. 10, Tel. 06261/2765
Pfarramt.dallau@kath-elf.de  www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 24. 10. bis 1. 11. 2020
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros oder per Mail an anmeldung@kath-elf.de

Sonntag, 25. 10. – 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS – MISSIO-
Kollekte
Elztal
Mu (Sa)	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Au	 18.00 Uhr Rosenkranz
Limbach
Bals	 10.15 Uhr �Messfeier anschl. Gräberbesuch (Schwestern-

friedhof)
Krum	 10.15 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Lim	 14.00 Uhr Taufe
Fahrenbach
Tr (Sa)	 18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Tr (Sa)	 18.30 Uhr Messfeier
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen (bis 12.30 
Uhr, ohne Anmeldung)

Montag, 26. 10.
	 18.30 Uhr �Andacht über die Barmherzigkeit im Livestre-

am – gestaltet von der WeG-Gemeinschaft
Ro	 18.30 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 27. 10.
Da	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Krum	 18.30 Uhr Rosenkranz
Tr	 18.30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 28. 10.
Au	 18.00 Uhr Rosenkranz
Fa	 18.30 Uhr Messfeier
Wag	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Donnerstag, 29. 10.
Lau	 18.00 Uhr Rosenkranz
	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Nb	 18.30 Uhr Messfeier 
Freitag, 30. 10.
Ri	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
	 † �für die seit letztem Jahr Verstorbenen der Pfarrei St. Ge-

org
Sonntag, 1. 11. – ALLERHEILIGEN
Elztal
Au	 10.15 Uhr �Messfeier † in den Anliegen der Pfarrgemein-

den, anschl. Gräberbesuch mit Gedenken an 
die seit letztem Jahr Verstorbenen

Da	 10.15 Uhr �Messfeier gleichzeitig Livestream, † für die seit 
letztem Jahr Verstorbenen der Pfarrei St. Maria, 
anschl. Gräberbesuch mit Gedenken an die seit 
letztem Jahr Verstorbenen		

Mu	 13.00 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

mailto:ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:Pfarramt.dallau@kath-elf.de
http://www.kath-elf.de
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Nb	 14.30 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Ri	 14.30 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Limbach 
Wag (Sa)	18.30 Uhr �Messfeier † für die seit letztem Jahr Verstorbe-

nen der Pfarrei Hl. Kreuz
Lim	 10.15 Uhr �Messfeier † für die seit letztem Jahr Verstor-

benen der Pfarrei St. Valentin, anschl. ökumen. 
Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letztem 
Jahr Verstorbenen		

Lau	 13.00 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Wag	 13.00 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen der Pfarrei Hl. Kreuz

Krum	 14.30 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Fahrenbach
Ro (Sa)	 18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Ro (Sa)	 18.30 Uhr �Messfeier † für die seit letztem Jahr Verstorbe-

nen der Pfarrei St. Jakobus
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen (bis 12.30 
Uhr, ohne Anmeldung)

Ro	 13.00 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Fa	 14.30 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Tr	 14.30 Uhr �Gräberbesuch mit Gedenken an die seit letz-
tem Jahr Verstorbenen	 	

Neckarburken
Einladung zum Spielenachmittag
Brett- und Kartenspiele von Erwachsenen mit Erwachsenen. Wir 
treffen uns im Winterhalbjahr jeden zweiten Freitag um 15 bis ca. 
18 Uhr Uhr im ev. Gemeindehaus Neckarburken, Wörschelstr. 3a.
Termine: 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12. 2020

Dienstjubiläen im Kath. Kindergarten St. Josef in Muckental
Am Freitag, den 16. 10. 2020, traf man sich um 11 Uhr zu einer Fei-
erstunde im kleinen Kreis im Mehrzweckraum des Kindergartens,
Für 25 Jahre Tätigkeit als Reinigungskraft durfte sich der Kindergar-
tenbeauftragte bei Frau Sigrid Kuhnert mit einem kleinen Blumen-
präsent und einer Urkunde bedanken.

Anschließend stand die Ehrung von Herrn Herbert Baumbusch an. 
Bereits am 4. 10. 2020 wurde ihm im  Rahmen des Erntedankgot-
tesdienstes die Urkunde seitens der  ELF  für 25 Jahre Tätigkeit als 
Kindergartenbeauftragung überreicht. Pfarrer Ulrich Stoffers, Stell-
vertreter vom Förderverein und Elternbeirat des Kindergartens und 
Ortsvorsteher Christoph Kuhnert dankten Herrn Herbert Baum-
busch mit kleinen Präsenten. Dieses Ehrenamt, unter viel Einsatz 
von Zeit und Engagement hat Herr Baumbusch stets  zum  Wohle 
der Kinder und der Dorfgemeinschaft verantwortungsvoll ausge-
führt. Da ab Januar 2021 alle Kindergärten der Erzdiözese Freiburg 
unter die Geschäftsführung der jeweiligen Verrechnungsstellen 
fallen, stand diese Ehrung gleichzeitig ein wenig schon unter dem 
Stern der Verabschiedung. Die Kindergartenkinder bedankten sich 
bei Herrn Baumbusch mit einem selbstgedichteten RAP, Blumen 
und einem Fotopuzzle für die schöne gemeinsame Zeit. Mit dem 
Versprechen seitens Herrn Baumbusch, auch im kommenden Jahr 
gerne weiterhin mit Rat und Tat nach Wunsch den Kindergarten zu 
unterstützen, wurde die kleine Runde mit einem kleinen Stehemp-
fang aufgelöst.

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau, Tel: 
06261/2611 Fax: 06261/3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: www.
ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den Anrufbe-
antworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht auf den AB 
wir rufen zurück!

Gottesdienst am nächsten Sonntag, 25. 10. 2020 
Auerbach  9.00 Uhr Pfrin. Bettina Roller
Dallau     10.30 Uhr Pfrin. Bettina Roller 

Da wegen der 2-m-Abstandsregel nur begrenzte Sitzmöglichkeiten 
gegeben sind, ist eine Anmeldung der Gottesdienstbesucher und 
Gottesdienstbesucherinnen im Pfarramt, unter Angabe des Na-
mens und der Telefonnummer erforderlich. (Tel. 06261/2611). In 
Auerbach auch bei Elke Bansbach (06293/1351). 
Die Anmeldung muss zu jedem Gottesdienst erneut erfolgen!
Bitte sprechen sie auf den Anrufbeantworter, falls das Pfarramt 
nicht besetzt ist.  Der Anrufbeantworter wird bis zum Samstag, 24. 
10. 2020, um 18.00 Uhr abgehört.
Ab sofort, darf in den Gottesdiensten nicht mehr gesungen wer-
den, und der Mund-Nasenschutz muss während des gesamten 
Gottesdienstes getragen werden!
Ab November entfällt die Anmeldung zu den Gottesdiensten. 
Es wird aber weiterhin eine Anwesenheitsliste geführt!
Da wir auch in der kommenden, kalten Jahreszeit, auf eine gute 
Belüftung des Kirchenraumes achten müssen, ist die Raumtem-
peratur trotz Heizung sehr niedrig. Bitte berücksichtigen Sie dies 
evtl. bei der Auswahl Ihrer Garderobe! 
Ihre Kirchengemeinden Dallau und Auerbach

Frauenkreis und Ökumenische Bibelwoche
Wegen der steigenden Infektionszahlen, aufgrund der Corona Pan-
demie, entfallen der Frauenkreis und die ökumenische Bibelwoche 
bis auf Weiteres. Bitte um Beachtung!

Spielplatz des Kindergartens „Arche Noah“ in Dallau wurde neu 
gestaltet
Bei der offiziellen Einweihung des neugestalteten Spielplatzes des 
evangelischen Kindergartens „Arche Noah“ in Dallau bedankte sich 
Elztals Bürgermeister Marco Eckl bei allen Beteiligten für die zügige 
Durchführung der Baumaßnahme in schwierigen Zeiten.
Kindergartenleiterin Kirsten Habersang erläuterte das Bauprojekt. 
Der „Altbestand“ des Spielplatzes habe noch im Wesentlichen origi-
nal aus der Bauzeit des Kindergartens 1983 bestanden: Ein Sandkas-
ten, zwei Spielhäuschen, ein großes Spielhaus mit einer Aufstiegs-
möglichkeit und eine Aufbewahrungshütte für die Spielfahrzeuge 
sowie ein Bauwagen. 
In den darauf folgenden Jahren wurde der Spielplatz um eine Schau-
kelanlage ergänzt, später wurde eine in einer Elternaktion selbst ge-
baute Holzeisenbahn aufgebaut. Das Außengelände wurde stets 
durch den Hausmeister Udo Fütterer, Elterninitiativen und den 
Bauhof der Gemeinde instand gehalten. 2012 wurde das Außenge-
lände durch den Förderverein des Kindergartens um eine Wasser-
pumpenanlage bereichert. 
Im Jahr 2013 hat sich das Team des Kindergartens unter Einbezie-
hung der Wünsche der Kiga-Kinder an die Entwurfsplanung eines 
neuen Spielgeländes gemacht. Zwischenzeitlich ist dem Außenge-

mailto:pfarramt@ekidua.de
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lände durch Zukauf der Gemeinde ein angrenzendes Gartengrund-
stück angeschlossen worden. 
In Absprache mit der Kommune wurde das Landschaftsarchitektur-
büro Kern aus Möckmühl unter Federführung von Birgit Dallin-
ger mit der der konkreten Planung beauftragt. Die Firma „terra.in 
– Spielgeräte für Kinder“ aus Stuttgart erstellte Individuallösungen 
für die Spielgeräte im vorgegebenen Kostenrahmen.
Die Abrissarbeiten der bisherigen Spielanlagen und Spielbereiche 
wurde mit Unterstützung der Kindergarteneltern sowie von Udo 
Fütterer an zwei Wochenenden übernommen, wodurch Kosten in 
Höhe über 10.000 Euro eingespart werden konnten.
Neu entstanden sind ein neuer Sandspielbereich mit einem stilisier-
ten Schiff in Assoziation zu dem Namen „Arche Noah“, ein großes 
Spiel- und Klettergerüst mit Rutsche für die Kinder, eine Spiel- und 
Kletteranlage mit Häuschen und Vogelnest für die kleineren Kids 
(gerade im Hinblick auf die geplante Einrichtung einer Krippen-
gruppe). Die Schaukelanlage wurde um eine Vogelnestschaukel er-
weitert und das Gelände großzügig umgestaltet. Aus dem Altbe-
stand konnten der Holzzug, die Fahrzeughütte sowie der Bauwagen 
vorerst erhalten bleiben. Sie fügen sich gut in das neue Geländerelief 
ein.
Die Bauarbeiten führte das Bauunternehmen Mackmull aus Mu-
ckental aus, terra.in gestaltete die Spielgeräte, den Schaukelbereich 
sowie das Sandspielareal mit Schiff. Die Verlegung des Rollrasens in 
Teilbereichen sowie die Aussaat des Rasens an den übrigen Flächen 
übernahm das Gartencenter Volk aus Neckarzimmern.
In den kommenden Wochen soll das Spielgelände noch durch die 
Anschaffung neuer Kleinfahrzeuge im Wert von 4.200 Euro kom-
plettiert werden, die vom Förderverein des Kindergartens finanziert 
werden. Der Kostenanteil der Gemeinde Elztal bei der Neugestal-
tung belief sich auf rund 146.000 Euro (ca. 97 Prozent). Die evan-
gelische Kirchengemeinde Dallau unterstützte das Projekt mit etwa 
5.000 Euro (ca. drei Prozent).

Neu gestaltet wurde das Spielgelände des evangelischen Kindergartens 
„Arche Noah“ in Dallau.                                            Foto: Claus Kaiser

„Jedem so viel er braucht“ – ökumenische Spendenaktion zu 
Gunsten der Tafel im Evang. Kindergarten „Arche Noah“

Auch in diesem Jahr bot der Evang. Kindergarten „Arche Noah“ 
wieder die Möglichkeit an, dass Spenden für die Spendenaktion „Je-
dem so viel er braucht“ abgegeben werden konnten. 

Wie in den Jahren zuvor wurde dieses Angebot gerne und gut wahr-
genommen, und es konnte einiges gesammelt werden. Am vergan-
genen Freitag wurden die Spenden abgeholt, und können nun im 
Tafelladen Mosbach angeboten werden.
Für die vielfältige Unterstützung dieses Projekts – gerade in Anbe-
tracht der aktuellen Lage - möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Spendern bedanken und freuen uns, wenn wir diese tolle Aktion 
auch im nächsten Jahr wieder unterstützen können.

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: 
Pfarramt@ev-fahrenbach.de; Homepage: www.ev.fahrenbach.de 
Bürozeiten des Sekretariats: dienstags von 9.00–13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung
Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen An-
dacht geöffnet ist. 

Freitag, 23. 10. 2020
20.00 Uhr	 Posaunenchor, BZ „Am Limes“ Fahrenbach 
Sonntag, 25. 10. 2020
10.00 Uhr 	Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Elke Reichert, Prädi-

kantin)
Freitag, 30. 10. 2020
20.00 Uhr	 Posaunenchor, „Am Limes“ Fahrenbach
Samstag, 31.10.2020
19.00 Uhr	 Gottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-Landzettel)
Sonntag, 1. 11. 2020
10.00 Uhr	 Kindertreff, Trienz DGH
Gottesdienst in der Kirche und im Live-Stream
Liebe Gemeinde, 
jede Woche laden wir herzlich zum Gottesdienst in die evangelische 
Kirche nach Fahrenbach. 
Wenn Sie noch nicht in die Kirche möchten, haben Sie die Möglich-
keit, die Gottesdienste auch von zu Hause aus mitzufeiern, da wir 
diese live auf Youtube übertragen. Dort bleiben Sie gespeichert, so-
dass Sie auch noch nach der Live-Übertragung die Gelegenheit ha-
ben, die Gottesdienste anzuschauen. 
Um den Gottesdienst zu „finden“, geben Sie bitte in Youtube „Evan-
gelische Kirche Fahrenbach“ in der Suche ein. 
(Bei der Übertragung ist zum jetzigen Zeitpunkt nur der Altarraum 
zu sehen und somit nicht die Gottesdienstbesucher.)
Wir freuen uns, wenn wir Sie in der Kirche oder am Bildschirm zu 
unseren Gottesdiensten begrüßen können. 
Bitte beachten Sie folgendes Schutzkonzept (Stand 20. 9. 2020):
– �Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht erforderlich. Bei einer 

„normalen“ Anzahl von Gottesdienstbesuchern (wie vor der Co-
rona-Krise an einem „normalen“ Sonntag) reichen die verfügba-
ren Plätze aus. (Für die Feiertage muss noch eine separate Lösung 
gefunden werden.) Sollten jedoch wider Erwarten mehr kommen, 
als Plätze vorhanden sind, können wir jedoch niemanden mehr 
einlassen, sobald alle Plätze belegt sind. 

– �Jeder Mitfeiernde muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen 
(bitte bringt möglichst einen eigenen Stift mit). Der Name, An-
schrift und Telefonnummer müssen gut lesbar angegeben werden. 
Wer möchte, kann sich vorab im Pfarramt „registrieren“ lassen 
(Man sucht sich einen gut merkbaren Wunschkürzel aus, wie den 
Geburtstag oder das Nummernschuld und gibt dazu seine persön-
lichen Daten an. Dann braucht man beim Gottesdienst nur noch 
sein Kürzel einzutragen). Die Liste wird Datenschutzkonform 
aufbewahrt. Nur das Gesundheitsamt darf diese im Falle eines In-
fektionsgeschehens einsehen.

– �Wir müssen darauf bestehen, dass jeder eine Maske trägt, bis der 
Gottesdienst beginnt und sie auch beim Verlassen des Gottes-
dienstes wieder aufsetzt. Vorzeitig absetzen darf die Maske nur 
der, der an der Wand seinen Platz eingenommen hat, da dieser 
Platz weit genug vom Mittelgang und damit von den später ein-
treffenden, vorbeilaufenden Gottesdienstbesuchern entfernt ist 
(die Gänge an den Außenwänden sind gesperrt).

– �Beim Verlassen (ebenfalls mit Maske), wir die Kirche von hinten 
nach vorne „geleert“. Das heißt, dass diejenigen, die vorne sitzen, 
als letzte die Kirche verlassen und die, die hinten sitzen, als erste. 

– �Der Abstand der Sitzplätze ist vorgegeben. Jeder Sitzplatz hat ein 
Sitzpolster. Diese dürfen nicht eigenmächtig verschoben werden, 
damit die Mindestabstände zuverlässig eingehalten werden. („Vor-
gerichtet“ sind Sitzgruppen von ein bis drei Personen)

mailto:Pfarramt@ev-fahrenbach.de
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– �Das Singen und Mitsprechen von Vaterunser und Glaubens-
bekenntnis ist wieder gestattet. Allerdings NUR MIT MUND-
SCHUTZ! Wer mitsingen oder -sprechen möchte, muss diesen 
zum Singen und Sprechen aufsetzen. 

– �Bitte nehmen sie nach Möglichkeit eigene Gesangbücher von zu 
Hause mit. Die Gesangbücher der Kirche dürfen jedoch genutzt 
werden, wenn diese eine Woche nicht in Gebrauch waren. 

– Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen und Fieber bitte zu Hause.

Evang. Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 
www.friedensgemeinde-neckarburken.de

Sonntag, 25. Oktober – 20. S.n.Tr.
  9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Winfried Weber)
Montag, 26. Oktober
19.00 Uhr Rastplatz ÖASE – Einkehr zum Gebet
ÖZ Neckarelz, Anmeldung bitte unter oease@web.de
Mittwoch, 28. Oktober
10.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 1. November – 21. S.n.Tr.
10.15 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Bettina Roller)
Die Kasualvertretung im Oktober übernehmen Stefanie und Vic-
tor vom Hoff (9399259)
Info
Ab sofort singen wir wieder, jedoch mit Mund- und Nasenmaske
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gesangbuch mit.
Gottesdienst
Wir wollen Gottesdienst feiern und uns trotzdem nicht anstecken. 
Aus diesem Grund wollen wir folgende Regeln beachten:
– Wir halten 2 m Abstand, auch beim Betreten der Kirche
– �Am Eingang der Kirche werden die Hände mit Desinfektionsmit-

tel besprüht
– �Wir sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu führen, die nach 3 

Wochen geschreddert wird
– �Die Bestuhlung im Inneren der Kirche ist auch auf diese 2m aus-

gerichtet
– �Für Paare oder in einem Haushalt Lebende haben wir zwei Stühle 

nebeneinander vorgesehen.
– Abendmahlsfeiern finden zunächst bis Erntedank nicht statt
– �Wir haben 18 Plätze in unserer Kirche. Sollten mehr Menschen 

am Gottesdienst teilnehmen wollen, bieten wir gerne die Predigt 
in Schriftform an, müssten aber den Zutritt dann verwehren.

– �Weiterhin stehen Ihnen am Schaukasten vor der Kirche und 
am Gemeindehaus die Gottesdienste und Gebete schriftlich zur 
Verfügung, ebenso im Internet (www.friedenskirche-neckar-
burken.de)� Der Kirchengemeinderat

Ev. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei-
cholzheim.de

Samstag, 24. 10.
10.00 Uhr	 Kinderbibeltag Gemeindehaus Großeicholzheim
	 „Rettung in letzter Sekunde“
	 Alle Kinder ab der 1. Klasse sind herzlich eingeladen!
Sonntag, 25. 10. – 20. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr	 Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromber-

ger)
10.00 Uhr	Gottesdienst Rittersbach  (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr	Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromber-

ger)
19.30 Uhr	 Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Gemeindesaal Ritt-

ersbach
Dienstag, 27. 10.
20.00 Uhr	 Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 28. 10.
20.00 Uhr	 Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim
	 Prädikant Martin Lorch

Wegen Corona: Kinderbibeltag abgesagt
Aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen des Coronavirus 
hat das Vorbereitungsteam des Kinderbibeltags am 24. Oktober in 
Großeicholzheim beschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Wir 
hoffen, nächstes Jahr wieder einen Kinderbibeltag durchführen zu 
können.

Vereinsnachrichten
LandFrauen OV Elztal

Zwei prall gefüllte Behälter mit Erntedankgaben sammelten die 
LandFrauen des OV Elztal. Am Samstag dem 09.10. 2020 wurden 
die Gaben von den Vertreterinnen der Vorstandschaft und der Frau 
Ehrenvorsitzenden an Frau Kraft vom Seniorenheim AWO- Haus-
gemeinschaft Dallau überreicht.
Wir hoffen, dass wir damit in den schweren Coronazeiten den 
Heimbewohnern eine kleine Freude bereiten konnten.

Das Vorstandsteam 

Die nächsten Spiele:
Landesliga Odenwald, Sonntag, 25. 10. 2020, 15.00 Uhr in Strümp-
felbrunn: FSV Waldbrunn – FV 2015 Elztal
Kreisliga Mosbach, Sonntag, 25. 10. 2020, 16.00 Uhr:
FC Mosbach – FV 2015 Elztal II
Kreisliga Mosbach, Mittwoch, 28. 10. 2020, 18.30 Uhr in Mucken-
tal: FV 2015 Elztal II – FC Freya Limbach
Kurzfristige Änderungen werden unter www.fussball.de bekannt 
gegeben.

Förderverein Kindergarten Muckental
Neue Vorstandschaft im Förderverein Kindergarten Muckental
Am Dienstag, den 6. 10. 2020, fand die jährliche Mitgliederver-
sammlung des Fördervereines St. Josef, Muckental statt. Hierbei 
wurden folgende Personen in die Mitgliedschaft neu gewählt:
1. Vorsitzende für 2 Jahre: Frau Heike Lorenz (bisher Frau Sylvia 
Winde)
2. Vorsitzende für 1 Jahr: Frau Kathrin Volk (bisher Frau Heike Lorenz)
Schriftführer für 2 Jahre: Frau Lisa Bopp (bisher Frau Jasmin Meister)
Kassenprüfer für 1 Jahr: Herr Albrecht Helmstätter und Herr Uwe 
Pfeifer
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für 
die Übernahme des Amtes und den ausgeschiedenen für ihr Enga-
gement zugunsten unserer Kinder!
Pfarrgemeinde ELF Limbach, mit Elternbeirat und Mitarbeiter des 
Kindergartens St. Josef, Muckental

Fußball : Kreisklasse B :
So., 25. 10., 14.00 Uhr 
SpG Auerbach 2/Neckarburken 2 : SpG Billigheim2/Allfeld2/Sulz-
bach2
Spielort : Kunstrasenplatz Auerbach 
Kreisklasse A :
So., 25. 10., 15.30 Uhr   :  Spfr. Haßmerheim : SV Neckarburken 

SV Seckach – Abt. Kegeln
5 Spiele -- 4 Siege
Recht erfolgreich startete die Kegelabteilung des SV Seckach in die 
neue Runde. Wie im letzten Jahr stellen die Damen und Herren ins-
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gesamt 3 Mannschaften. Im Bezirk Mittlerer Neckar spielt die Her-
renmannschaft (6er Team) in der Regionalliga, die Damenmann-
schaft (4er Team) in der Bezirksliga und die Gemischte (6er Team) 
in der Bezirksklasse B. Die ersten beiden Spieltage begannen alle 
Mannschaften durchweg mit Heimspielen, wobei nur die Gemischte 
Ihr erstes Spiel knapp verlor.
Folgende Ergebnisse wurden hierbei erzielt 
Herren:
SV Seckach – SKV Brackenheim II   	 7 : 1
SV Seckach – KSV Weissach        	 5 : 3
Es spielten: Florian Arthofer, Sven Arthofer, Christopher Karle, Rai-
ner Miesch, Markus Münnich und Jürgen Retter
Damen:
SV Seckach – SKV Aspach  	 6:0
Es spielten: Gabriele Büchler, Anni Hoffmann, Barbara Hoffmann, 
Birgit Münnich
Gemischte:
SV Seckach g -- Spvgg Möckmühl g  	 3 : 5
SV Seckach g -- KSV Weissach g     	 6 : 2
Es spielten: Helmar Arthofer, Vanessa Arthofer, Gabriele Büchler, 
Artem Lukovsky, Stefanie Pistor, Sylvia Thierl. 

Verschiedenes
Informationen zum Förderprogramm Wohnungsbau BW 
2020/2021
Das Land Baden-Württemberg unterstützt seine Bürger*innen, die in 
den eigenen vier Wänden wohnen möchten. Ehepaare, Lebenspart-
ner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf Dauer angelegte 
Lebensgemeinschaften (Paare) und Alleinerziehende mit mindestens 
einem haushaltszugehörigen Kind oder schwerbehinderte Men-
schen mit speziellen Wohnungsbedürfnissen müssen dazu die Ein-
kommensgrenze zum aktuellen Förderprogramm Wohnungsbau BW 
2020/2021 einhalten und das geförderte Objekt ausschließlich selbst 
nutzen. Das zu fördernde Objekt muss familiengerecht sein. Keine 
Förderung erhält, wer bereits über angemessenes Wohneigentum ver-
fügt. Das gilt auch, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller 
vermögend genug ist, um sich mit angemessenem Wohnraum zu ver-
sorgen. Eine sozial orientierte Förderung ist dann nicht gerechtfertigt.
Das Land fördert folgende Maßnahmen:
• Neubau oder Erwerb neuen Wohnraums, wenn das Vorhaben 
mindestens die Voraussetzung des Energieeffizienzstandards KfW 
55 erfüllt.
• Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen zur Schaffung zu-
sätzlichen Wohnraums einschließlich notwendiger Begleitmaßnah-
men, wenn die Anforderungen der förderfähigen Einzelmaßnah-
men entsprechend der Programmatik der KfW eingehalten werden.
• Erwerb bestehenden Wohnraums und finanziert diese mit ei-
nem zinslosen Darlehen. Die Zinsbindung beträgt 15 Jahre, der 
Tilgungssatz 2,25 Prozent. Die Zuschüsse der KfW im Neubau für 
einen Energiestandard ab KfW-Effizienzhaus 55 werden ebenfalls 
gewährt.
Das Förderdarlehen für einen Haushalt mit einem minderjährigen 
Kind beträgt bis zu 200.000 Euro und erhöht sich mit steigender 
Zahl haushaltszugehöriger minderjähriger Kinder. Der Zuschuss 
für ein KfWEffizienzhaus 55 beträgt bis zu 18.000 Euro.
Antragsteller*innen können die Basisförderung jeweils mit Zusatz-
förderungen verbinden. Ergänzend zum Tilgungszuschuss der KfW 
können sie ab KfW-Effizienzhausstandard 40 einen weiteren Til-
gungszuschuss bis zu einer Höhe von 3.500 EUR erhalten.
Empfänger*innen eines Förderdarlehens, aber auch kinderlose Paa-
re und Alleinstehende, die ein Familienzuwachsdarlehen der L-
Bank in die Finanzierung einbeziehen, können eine Ergänzungs-
förderung für Kinder erhalten. Dies gilt für Kinder, die innerhalb 
von zehn Jahren zu dem Haushalt hinzukommen. Die Ergänzungs-
förderung besteht nach den derzeitigen Förderrichtlinien in einem 
weiteren Tilgungszuschuss.
Weitere Informationen und Antragstellung
Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die L-Bank 
richten: Telefonnummer 0800 150- 3030 (kostenlos aus dem deut-
schem Festnetz oder mit deutschem Mobilfunknetz und -provider; 
Mo. bis Fr., 8.00–16.30 Uhr).
Daneben bietet die L-Bank die Möglichkeit an, über ihren Finan-
zierungsrechner die Förderfähigkeit eines Vorhabens zu ermitteln. 
(https://finanzierungsrechner.1-bank.de/)
Das Förderdarlehen wird direkt bei Ihrer Wohnraumförderstelle im 
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis beantragt.

gültig vom 23. 10.  
bis 29. 10. 2020

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Mild geräuchertes Schäufele 
~ schmeckt prima zu frischem Sauerkraut!! kg € 8.20
Grobe Schinkenwurst
~ auch als Portionswürstchen! 100 g € 0.85
Schinkenkrakauer
~ darf bei keinem Vesper fehlen! 100g € 0.80
Fleischkäse oder Zwiebelfleischkäse
~  auch zum Selbstbacken, verschiedene Größen,  

in der praktischen Aluschale! 100 g € 0.80
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Schmecken Sie den Unterschied!
Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  

von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Maler- und  
Tapezierarbeiten

Wandgestaltung

Fassaden-Renovierung

Zertifizierte
Schimmelpilzsanierung

LBS Beratungsstelle 
74821 Mosbach
Tel. 06261 861480 
Tel. 06261 861481

20. Oktober 2020          Teil B       Stufe: 

13
2 9 6 3

1 3 5
2 4 9

5 1 7 4
8 7

3 2 5
9 7 2
1 7 9

8 2

14
2 8 4 1

3 2
4 5 1 3
2 1 4 6

5 2 8
3 9 1

1 4 9
2 6

6 1 8

15
7 2 1

3 2 7
4 5

6 7 8
4 3 9

6 4
1 5 6 8

8 2
1 9 4

16
6 9 2

5 2 9
7 4

7 3 6 2
1 2 5

6 4
4 8

3 6 5 9
3 7

Quelle: www.sudoku-aktuell.de

 Sudoku
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Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1500,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  moderner Neubau oder 
 Haupthaus mit Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 •69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Bleiben Sie gesund!

Wir sind für Sie da!

Manu‘s
Mode-Ecke

Inh. Manuela Frei
Damengröße
38 - 52

Kesslergasse 8 · 74821 Mosbach · Tel. 06261 915066Shirts, Strickpullis, Rollis

Hosen von Raphaela
by Brax & Navigazione Softshell- und Winterjacken

Für unsere Tagespflege in Neckarburken 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

rüstige Rentner oder Teilzeitbeschäftigte, die als

Ersatzfahrer (m/w/d)
mit der Fahrerlaubnis B (früher Klasse 3) für den 

Hol- und Bringdienst unserer Gäste tätig werden. 

Bewerbungen bitte an:
Evangelische Sozialstation Mosbach e.V. 
Neckarelzer Straße 1 · 74821 Mosbach 
oder arnold@sozialstation-mosbach.de


